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REPUBLIK ÖSTERREICH 
DER BUNDESMINISTER 

FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN 
ROBERT GRAF 

Zl. 10.101/532-XI/A!la/88 

Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
Mag. Leopold GRATZ 

Parlament 
1017 Wie n 

des Natiün:~!r~:!cs XV 11. (jesctzgclJt:ng~pcrilldc 

Wien, am ~ .~.(f1( 

2~ 8.l/AB 

1989 -01-2 3 
zu 3..f31/J 

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

3131/J betreffend BahnUbergang in der Gemeihde A~rolzmUnster, 

welche die Abgeordneten Kraft, Freund und Kollegen am 15. Dezem

ber 1988 an mich richteten, beehre ich mich wie folgt Stellung 

zu nehmen: 

Zu den Punkten 1 und 3 der Anfrage: 

Die Eisenbahnkreuzung liegt nicht im Verlauf der Bundesstraße. FUr 

eine Sanierung ist daher keine Kompetenz meines Ressorts gegeben. 

Zu Punkt 2 der Anfrage: 

FUr eine Sicherung des gegenständlichen Bahn~berganges ist die 

Marktgemeinde AurolzmUnster Konsenswerber und hat nach meinem 

Ressort vorliegenden Informationen bereits im Dezember 1976 an

läßlich einer Verkehrsverhandlung ein Projekt vorgelegt. Dieses 

wurde aber wieder zurUckgezogen. 

1977 hat die Marktgemeinde - mit dem Hinweis auf eine vermehrte 

Siedlungstätigkeit und dem damit verbundenen erhöhten Verkehrsauf~ 

kommen - die Erstellung eines neuen Projektes beim Landeshauptmann 

fUr Oberösterreich (Bundesstraßenverwaltung) beantragt. Dieses Pro

jekt mit der Bezeichnung "Linksabbieger Aurolzmünster - Detail~ 
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projekt 1977" wurde dem damaligen Bundesministerium für Bauten 

und Technik vorgelegt und von diesem auch die Genehmigung erteilt. 

Es enthält die Schaffung einer Linksabbiegespur im Verlatif der 

Bundesstraße B 143 sowie eine Verlegung der EInbindung der Gemein

destraße in die B~nde3straße, um fUr eine den eisenbahnrechtlichen 

Bestimmungen entsprechende Sicherung auch einen minimal erforder

lichen Stauraum vor der Eisenbahnkreuzung zu schaffen. Im Genehmi

gungserlaß wurde auch die Kostentragung gemäß Bundesstraßengesetz 

1971 festgehalten; d2m~ach waren die Kosten fUr die Verlegung des 

Anschlusses und die Schaffung der Linksabbiegespur von der ~arktg2-

meinde zu tragen, die Maßn3hmen im gereich der Bundesstraße sollten 

vom Bund Ubernommen werden. 

Das geneh~igte Projekt wurde der Marktgemeinde von der Bundesstraßen

verwaltu~g zur Verfilgung gestellt. Aus welchen GrUnden die Reali-

sieru~g seitens der Gemeinde nicht 

sich meiner Kenntnis. 

weiter \erfo19 t wurde, entzieht 
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